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der Zweckvorgabe, einer entsprechenden Gestaltung des ausgewählten 
Rechtsmaterials und in Hinweisen für die Anwendung durch die dicta 
Reginonis 36.

Ganz anderer Art ist die Collectio Hibernensis37. Diese übersicht-
liche, irische Sammlung war trotz ihrer Besonderheiten auf dem Kon-
tinent außerordentlich verbreitet. Sie berücksichtigt bereits Schriften 
der Kirchenväter. Allerdings sind die Texte der Hibernensis durchweg 
stark verkürzt und mangels exakter Inskriptionen oft nicht identifi-
zierbar. Gerade dieses Defizit mußte ihre Brauchbarkeit erheblich ein-
schränken, denn man konnte von einer in der Hibernensis gefundenen 
Aussage nicht ohne weiteres zur Autorität des maßgeblichen Volltextes 
gelangen, d.h. nach der Hibernensis konnte nicht zitiert und folglich 
mit ihr auch nicht argumentiert werden.

Das angedeutete Spektrum frühmittelalterlicher Kanonessammlun-
gen zeigt die Gestaltungsmöglichkeiten, an denen sich der Redaktor 
der CS orientieren konnte. Er steht noch am Anfang der karolingi-
schen Reform, und seine Leistung gibt Einblick in den Beginn jener 
Entwicklung des geistigen Lebens und des Kirchenrechts, deren Hö-
hepunkte dann durch Persönlichkeiten wie Lupus von Ferrières38 und 
Hinkmar von Reims39 gekennzeichnet werden.

Als Beurteilungsmaßstab für die Bewertung der CS werden Texter-
fassung und Begrifflichkeit gewählt. Dabei meint Texterfassung schon 
die Fähigkeit zur Organisation der kaum zu bewältigenden Fülle über-
kommener Kanones, um Gesuchtes auffindbar zu machen. Weiterhin 
geht es um das inhaltliche Erfassen, d.h. das Verstehen zum Teil recht 
alter, aus anderem kulturellen Umfeld stammender Regelungen in 
oft schwer verständlicher Sprache. Mit Begrifflichkeit wird nach der 
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